
oder Chor VO Priester nochmals wiederholt, „gedoppelt“ wurden!?, Der Priester
persolvierte nunmehr llein, Was ihm und den Lektoren und dem olk und seliner
Schola wechselweise zukam: die farbige Vielfalt War w1e auf einem Schwarzweißfilm

reduziert auf Grautöne, der Farbdruck aus mehreren Platten eingeebnet in einen
einzigen farblosen Druckvorgang.
Von dieser erneuerten, icht eigentlich Liturgie gibt die Liturgiekonstitution
als Grund und Ziel d ‚„‚daß die fromme und tatıge Teilnahme der Gläubigen erleich-
tert werde“” und ‚„daß der eigentliche Sinn der einzelnen Teile un! ihr wechselseitiger
Zusammenhang deutlicher hervortreten“ (Art 50) Bisher ist erst der Grund all dieser
Bemühungen benannt, das Tiel damit aber noch nicht erreicht. Die Einsicht derer, die
berufen sind, die anvertiraute Herde (‚ottes weiden (1 etr 9 ist aber sicher 1ine
notwendige un! wesentliche Voraussetzung, das Ziel klar 11S Auge gefaßt und
erstrebt wird. Ein eigenwilliges und willkürliches Hantieren mıiıt den Elementarteilen,
des Kults und ebensowenig eine unerleuchtete Praxis ohne echte VEWOLA. werden
das eil icht wirken können. 1Te Bemühung die liturgische Erneuerung muß
das Bewußtsein VOIL deren zentraler Notwendigkeit für das eil der Welt haben, wI1e

Art der Konstitution zusammenfaßt: „In der Liturgie, besonders 1m heiligen Opfer
der Eucharistie, vollzieht sich nämlich das Werk uUuNseTeTrT Erlösung, und tragt c1e 1n
höchstem Maßfßle dazu bei, dafß das Leben der Gläubigen Ausdruck un! Offenbarung
des Mysteriums Christi und des eigentlichen Wegsens der wahren Kirche wird, der
eigen ist, zugleich göttlich un! menschlich se1in, sichtbar Uun!| mit unsichtbaren Gütern
ausgestattet, voll FEifer der Tätigkeit hingegeben und doch frei für die Beschauung, 1n
der Welt ZUSCHCI und doch unterwegs; un! ZWaTt S dafß dabei das Menschliche auf
das Göttliche hingeordnet und ihm untergeordnet ist, das Sichtbare auf das Unsicht-
bare, die Tätigkeit auf die Beschauung, das Gegenwärtige auf die künftige Stadt,
die WIT suchen. Dabei aut die Liturgie täglich die, welche drinnen sind, ZU heiligen
Tempel 1mM Herrn auf, ZUrTr Wohnung Gottes 1mMm Geist bis ZU Matße des Vollalters
Christi. Zugleich stärkt 61e wunderbar deren Kräfte, dafß c1e  S Christus verkünden. So
stellt S1e denen, die draußen sind, die Kirche VOT ugen als Zeichen, das aufgerichtet
ist unter den Völkern. Unter diesem sollen sich die Zerstireuten Söhne CGottes ZUT FEin-
eit sammeln, bis eine Hürde und ein Hirt wird.”

PASTORALERAGEN

UNO RIMETSHOFER

Zur Instruktion „Matrımonil Sacramentum“
ber die Mischehen
Versuch eines Beitrags ZUIM interkonfessionellen Gespräch
Das Zweite Vatikanische Konzil ist 1n der rage der Mischehen 1Ur insofern
einer abschließenden Stellungnahme gekommen, als seine Wünsche für 1ne Neu-
gestaltung des kanonischen Rechts 1mMm Rahmen des Votums ber das Ehesakrament
Z Ausdruck brachte. Die Absicht der Konzilsväter WAäTrT, daß der aps VOIIN sich aus

gegebener eit 1n Form eines Motu PTrOopri10 ein el  L den geänderten Um-
ständen besser angepaßtes Recht promulgiere?, Diesem Wunsch des Konzzils ist ANUunN-

mehr durch die arz  n 1966 veröffentlichte Instruktion der Kongregation für die

11 Ep 10 111/113
Art. der Constitutio und Art. der Instructio.
UOrientierung (1964), 247,
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Glaubenslehre (früher Kongregation des heiligen Offizium)*® entsprochen worden. In-
wieweiıit das eue Mischehenrecht, das ahb Mai 1966 1in Geltung steht?, den Wün-
schen des Konzilsvotums entspricht, wird welteren Verlauf dieser Ausführungen
noch zeigen ein?.
Die bereits Vor und während des Konzils heftigst auf- und niedergehenden ogen
der Diskussion die gemischten Ehen, namentlich das VO katholischer und
protestantischer Seite oft leidenschaftlich angegriffene kanonische Mischehenrecht, ist
nach dem Konzil keineswegs verstumm und hat insbesondere durch die erwähnte
Instruktion eue Nahrung bekommen. Wer 1n den Wochen ach der ersten, halb-
amtlichen Verlautbarung dieser Instruktion 1m Osservatore Komano VO März
1966 die Tages- und Wochenzeitungen Osterreichs und Deutschlands verfolgte, mufßfte
feststellen, daß die Konzilsdekrete bei weitem eın allgemeines und lebhaftes
Echo gefunden hatten w1e diese kurze Instruktion. Dies ist insofern icht verwunder-

als den jungstvergangenen Jahren immer wieder die Mischehen zwischen
Katholiken und Protestanten als Testfall® für die ökumenische Gesinnung der Kirche
und das kanonische Mischehenrecht als Stein des Anstoßes zwischen den Konfessionen
bezeichnet wurde. Angesichts der ständig steigenden Zahl VO:  5 Mischehen zwischen
Katholiken und Protestanten und angesichts der Tatsache, daß etwa eın Drittel der
aus diesen Mischehen stammenden Kinder sowohl der einen wIıe der anderen Kon-
ession verlorengehen und praktisch ohne Religion heranwachsen‘®, liegt die Dringlich-
eit dieses Problems offen zutage.
Die Kommentare Vo  3 protestantischer und teilweise auch VO  - katholischer Ceite A

Instruktion allgemeinen ziemlich reserviert. Von seliten evangelischer Kreise
wurde offen kritisiert, da{flß die Instruktion keineswegs den 1n 61e gesetzten Erwartungen
entsprochen habe, sondern eher Grund ZUrTr Enttäuschung sei‘. Dies ist eigentlich

verwunderlicher, als Roger Mehl erst 1963 auf der Vierten Weltkonfterenz
für Glauben un! Kirchenverfassung 1n Montreal erklärt hatte, dafß miıt dem Tage,

dem die katholische Kirche aufhöre, diejenigen ihrer Kinder exkommunizieren,
die 1n einer Mischehe den Segen einer protestantischen Kirche empfingen, sich nicht
L1LUTr die Atmosphäre ändern, sondern auch eine der objektiven Bedingungen für das
ökumenische Gespräch erfüllt seın werdes. Die Instruktion hat Uu. d., wıe och zeigen
sSeın wird, dieser Erwartung entsprochen. Und trotzdem hat 5 den Anschein, als ob
die VO  ; oger Mehl ausgesprochene Prognose nicht 1n Erfüllung 6e1.
In der Diskussion die Mischehe, näherhin das diesbezügliche kanonische Recht,
MU: INa  - immer wieder eine t+eilsJ teils einseltige Darstellung VO:  3 Sach-
verhalten feststellen, die einer unrichtigen Einschätzung der anzen weıitverzwel1g-
ten und vielschichtigen Problematik des Mischehenrechts führen MU: Gerade jetzt
geht darum, nicht aus dem Zusammenhang gerissene Einzelheiten betrachten,
sondern sich eine Gesamtschau redlich mühen. Nur ist eın wirklich £rucht-

Vgl dazu das Motu propri0 Pauls VL VO: Dezember 1965 über Anderung VO  5 Name
und Aufgabenbereich des Offizium.
Die Instruktion „Matrimoni1 Sacramentum“ wurde zuerst 1mM Osservatore Romano VO:

Marz 1966 promulgiert. Die offizielle Verlautbarung mit einigen Verbesserungen 1m
ext erfolgte 1n den AAS (1966), 235—239

4 Orientierung (1966), bringt eine Gegenüberstellung des bisherigen Rechtes des GIE;
des Konzilsvotums un der Instruktion „Matrimoni1 Sacramentum“”.
Vgl Deutsche Tagespost (Würzburg), Nr. (23 März und die Erwiderung VO:  -

Hampe, ebda, Nr. 47 Mai7
6  6 Vgl Feuerreiter (16. pri Dazu die aufschlußreiche Untersuchung von

unger, Religiöse Kindererziehung, b  sn Sucker Lell Nitzschke, Die Misch-
ehe, Handbuch für die evangelische Seelsorge (Göttingen} 139

ZUYr Nieden, Nichteinmischung der Kirchen? Rheinischer Merkur (Köln), Mai 1966,
olfer, 1n: Die Furche (Wien), April 1966

Mehl, Der gegenwartige Stand der ökumenischen Bewegung, in: Okumenische und-
schau (1964),
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bringendes Gespräch der Konfessionen möglich. Die folgenden Zeilen wollen nichts
anderes eın als ein escheidener Beitrag diesem Gespräch. Sie werden versuchen,
einıge inge 1NSs Licht rücken, die icht immer genügend beachtet wurden. Gelbst-
verständlich soll l1er icht eine umfassende Darstellung des Streits die gemischten
Ehen erfolgen, sondern WIT wollen u15 der Hauptsache nach auf Zzwel Fragenkomplexe
beschränken, die augenscheinlich die Hauptpunkte der Diskussion darstellen: Die An-
erkennung der nichtkatholischen Trauung der gemischten Ehen und die rage der
religiösen Kindererziehung.

Die rage der Anerkennung nichtkatholischer Eheschließungen
Es wurde der 1ler ZUT Untersuchung stehenden Instruktion VOLr allen Dingen be-
mängelt, daß G1e entg den Wünschen mehrerer Konzilsväter keine Aner-
kennung der nichtkatholischen TIrauung konfessionsverschiedener Ehen gebracht
habe? Nach wıe VOT bestünde die starre Norm des Call. 1099, derzufolge eine Misch-
ehe zwischen einem Katholiken und einem Andersgläubigen (sei getauft oder nicht)
bei sonstiger Ungültigkeit VOT dem katholischen Priester un Zzwel Zeugen eingegan-
CI werden MUSSE.  a Wie bereits VOT dem Konzil!®, wird auch jetz wieder gZanzZ
entschieden die Anerkennung der protestantischen Eheschließung gefordert. Nun i1st
hinlänglich bekannt, daß die „Formpflicht“ des Call. 1099 1n dieser Allgemeinheit erst
seit Geltungsbeginn des Codex Iluris Canonici 1 Jahre 1918 besteht. Früher konnten
weni1gstens gebietsweise, n E benachbarten Deutschland1!! un:! 1n Ungarn?*
gemischte Ehen 7zwischen Katholiken und Protestanten (wenn schon nicht erlaubter-,

doch wenigstens gültigerweise) auch VOT dem protestantischen Geistlichen bzw VOT

dem weltlichen St+andesbeamten geschlossen werden. Inwieweit einer Rückkehr
diesem vorkodikarischen Recht Bedenken entgegenstehen, wurde t+eils ausführlich
anderer Gtelle behandelt!?, teils werden WIT noch darauf sprechen kommen.
Vorerst mufß jedoch auf eIiwa anderes hingewiesen werden: Es wird 1n den ökume-
nischen Gesprächen weitgehend übersehen, daß Katholiken und Protestanten ganz
und garl icht dasselbe meıinen, wWwenNnn Gc1e VO:  - religiöser Irauung bzw. Eheschließung
sprechen. Nach katholischem Verständnis ist der Austausch der ehelichen Willens-
erklärung VOTI dem katholischen Priester un! Zzwel Zeugen dem derzeit geltenden Recht
zufolge ZU gültigen 7Zustandekommen der Ehe notwendig. hne diesen, als religiöse
JIrauung bezeichneten Akt entsteht (von den Ausnahmefällen des Call. 1098 abgesehen)
keine gültige Ehe icht die protestantischen Kirchen. Nach deren Überzeugung
gibt 59 streng genomMmMEeEN, keine religiöse TIrauung 1n diesem Sinne. Denn 1n Ländern
mıit obligatorischer Zivilehe (wie Osterreich und Deutschland) ommt nach einhelliger
Ansicht der evangelischen Landeskirchen die Ehe gültig bereits mit der Willenserklä-
rung VOTLI dem weltlichen Standesbeamten zustande. In der nachfolgenden kirchlichen
AIrauung. wird HUT och der Segen Gottes auf den bereits gültig geschlossenen
Lebensbund herabgeflehlt. Roelof Kaptein beschreibt diesen Sachverhalt mıit den

Vor allem olfer, d. A, O; Hampe, a. Pastor Hampe behauptet 1MMg, das Konzils-
votum habe die Formfreiheit der gemischten Ehen bereits vorgesehen. Es heißt ber 1n dem
Votum über das Ehesakrament ausdrücklich: „Mischehen sind nach der kanonischen Form
abzuschließen Wenn dem ber große Schwierigkeiten entgegenstehen, soil den Orts-
bischöfen die Vollmacht gegeben werden, VO  j der Eheschließungsform dispensieren 44
Zitiert nach OUOrientierung (1966), Auf die für die Ortsbischöfe vorgesehene oll-
macht wird ınten. noch gesondert eingegangen.
Die VO katholischen Standpunkt wohl umfassendste Auseinandersetzung mit den für
die Formfreiheit der gemischten Ehen vorgebrachten Argumenten T1IN; May, Die Form-
pflicht beim Abschluß gemischter Ehen (Paderborn 1963
Konstitution „Provida” Pius aus 1906, 1n : AAS XXIX (1906), 81
Instruktion des Kardinal-Staatssekretärs Lambruschini aus 1841, Roskoväny, De
matrimon11s mixtis inter Catholicos et Protestantes Quinque Ecclesiis 1842 I 817

18 Primetshofer, Die Formverpflichtung bei Mischehen, 1n dieser Ztschr. 110 (1962),
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Worten: Ils  jJe die Ehe) ist schon geschlossen auf dem Standesamt. In der kirchlichen
Trauung wird ber die Verheirateten Gottes Wort ausgerufen. Die Ehe als solche wird
dadurch nicht verändert14.” Erwin Wilkens formuliert: ‚„‚Kirchliche Irauung ist icht
Substanzveränderung, sondern Substanzzuspruch!®.”“ An dieser völlig außer jeder
Diskussion stehenden Tatsache vermag auch der Umstand nichts ändern, daß bei
der protestantischen „Trauung“ Zeremonien vorgenomMmmMeN und VOT allem die Ehe-
leute ihren Konsens gefragt werden, wWas stark die konstitutive Wirkung der
katholischen Trauung erinnert. Vielleicht ist diese, 1n den eisten evangelischen Lan-
deskirchen bestehende Erfragung des Konsenses lediglich als historisches Relikt aufzu-
fassen, aus der Zeit, da noch keine obligatorische Ziviltrauung gab und daher
selbstverständlich die Eheschließung VOT dem protestantischen Geistlichen als einz1ıge
Söffentliche Kundmachung des Ehekonsenses mıiıt konstitutiver Wirkung ausgestattet
WAarl. Wie dem immer 6c@e1° ach dem heutigen evangelischen Recht Setiz die kirch-
iche ITrauung eine bereits gültig geschlossene Ehe OTauUs. Wenn also heute VO  -

protestantischen un! auch manchen katholischen Kreisen der Wunsch ausgesprochen
wird, e5 solle 1in einer Mischehengesetzgebung die protestantische TIrauung
anerkannt werden, ist gut, sich VOT ugen halten, daß damit wWwWas anerkannt
werden soll, Was al icht Sibt, wenn 3 dem Begriff „Irauung“ den VO  - der
katholischen Auffassung her gepragten Inhalt zugrundelegt. Die Forderung nach An-
erkennung der nichtkatholischen „Irauung“ hat also keineswegs (was weitgehend
irrigerweise gemeınt ird) eine Anerkennung der VOT dem protestantischen Pastor
vorgenOMUNENEN Handlungen ZUmm Gegenstand, sondern bezweckt die Aufwertung
des VOT dem weltlichen Standesbeamten vollzogenen Aktes Abgesehen davon, daß
selbst 1es rechtstheoretisch gesehen durchaus 1mM Bereich des Möglichen ware,
scheint die eWONNENE Erkenntnis doch eine gewilsse Akzentverschiebung bewirken,
die für das ökumenische Gespräch icht ganz ohne Bedeutung ist.
Die Schaffung eines Gesetzes, das den VOT dem St+andesbeamten erfolgten Konsens-
austausch als eiıne 1 irchlichen Bereich gültige Ehe anerkennt, waäare theoretisch
möglich. Mehr als fünfzehn Jahrhunderte ang, bis ZU Konzil VOoIml Irient 1545—863)
hat die katholische Kirche den in irgendeiner beliebigen oOrm erfolgten Konsens-
austausch als gültige Ehe anerkannt. Die Gründe, WAaTum s1e  BA dies heute icht mehr tun
will, sind mannigfaltig und wurden, wWas die gemischten Ehen betrifft, Von eorg May
in einer umfassenden Studie zusammengefafßt!®, Hier soll lediglich eın Argument
och näher beleuchtet werden, das 1m Zusammenhang mit der Instruktion ber
die gemischten Ehen immer wieder unter den verschiedensten Vorzeichen 1n die Dis-
kussion geworfen wurde.
Von katholischer Geite mMuUu und wird immer wieder betont werden, daß iıne Aner-
kennung der nichtkatholisch geschlossenen Mischehe . d., deshalb nicht möglich sel,
weil die protestantischen Kirchen eine eindeutige Stellungnahme den Fragen der
Ehescheidung un Wiederverheiratung VO  3 Christen beziehen. Dieses Argument stößt
auf herbe Kritik VO  3 evangelischer Seite An Gtelle Von vielerlei einschlägigen uße-
rungen ce1 die Stellungnahme des bekannten evangelischen Konzilspublizisten Pastor
Johann Christoph ampe zitiert. Er schreibt zunächst, das vorgebrachte gumen
werde dadurch icht richtiger, immer wieder hervorgeholt werde, enn die
Einzigkeit, Heiligkeit und Unauflöslichkeit der Ehe bildeten den wesentlichen Inhalt

Kaptein, Ehescheidung und Wiederverheiratung (Göttingen7
Wilkens in Ehe und Ehescheidung. Symposionband 1n der Reihe der Stundenbücher

(Hamburg BD Interessan sind auch die usführungen VO  } Kinder, Die Ehe,
1n : Sucker — Lell — Nitzschke, „Das ‚Ja der Ehegatten bei der kirchlichen Irau-
un ist icht in erster Lin:  1e als ihr persönliches Treuegelöbnis anzusehen, ist Vor allem
nicht ine religiöse Dublette dem Ja VvVor dem Standesbeamten, vielmehr ist C} streng
auf das verkündigte Wort Gottes beziehen.“
Vgl Anm.
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der Ehevorbereitung und Unterweisung bei der TIrauung der evangelischen Kirchen.
Wörtlich führt Pastor Hampe aus: ‚„‚Okumenische Ehrlichkeit gebietet doch, WIT
alle endlich folgendes ZUT Kenntnis nehmen: Wenn evangelische Christen 1n seltenen
außersten Grenzfällen notvoller Verworrenheit der Menschen auf ihre (Gjewissensent-
scheidung hin, aber keineswegs als kirchliche Praxis oder Sar Regel das £aktische
Geschiedensein VO  > Eheleuten konstatieren und einige VO  } da un! ort in der
Erkenntnis, dafß Leben SONS icht ermöglicht werden kann, Wiederverheiratung
unter Gottes vegen stellen z ist das durchaus icht eschämender als die Künste
jener Eheungültigkeitserklärungen, die die Rota Kom ach den Ihnen bekannten,

Evangelium emesSCN, keineswegs immer einleuchtenden Regeln auch nach jahr-
zehntelangem 7Zusammenleben der Eheleute auszusprechen vermag  7l/ Nun scheint
In der Tat; als ob die Unauflöslichkeit der Ehe icht blof den ‚„‚wesentlichen Inhalt
der Ehevorbereitung un Unterweisung bei der Trauung‘ der evangelischen Kirchen
bildete, sondern als ob diesbezüglich zwischen protestantischen und katholischen
Theologen weitgehend Einhelligkeit herrschte. Der Protestant Ernst Kinder ommt
ach eingehender Analyse der neutestamentlichen Aussagen ber Ehe un! FEheschei-
dung der interessanten Feststellung: 50 ist der Tatbestand 1im Neuen l1estament
eindeutig: dieses rechnet un: Christen ohl als außerste Rand- und Grenzmöglichkeit
mıiıt der Irennung der Ehegatten, jedoch das Eingehen einer Fhe mıit einem
Dritten halt bei Christen für unmöglich18.““
Wer angesichts solcher un! ahnlicher Außerungen, die 100028  - beliebig vermehren könnte,
den voreiligen Schluß zOoge, daß sich katholische un! protestantische Auffassung deck-
ten, der hätte nicht erkannt, wıe wen1g die beiden Konfessionen dieselbe Sprache
reden un elch verschiedener Inhalt e1Nn- un! demselben Wort (Unauflöslichkeit)
unterlegt wird. Wenn WIT  . Katholiken Unauflöslichkeit sagen, meinen WIT, daß die
gültig geschlossene (selbstverständlich 1LUT diese!) un geschlechtlich vollzogene Ehe
VO  » Christen eine solche Festigkeit hat, dafß s1e Lebzeiten beider Ehegatten durch
keine Macht der Welt 1ın ihrem Bestand vernichtet werden ann. 1ne staatliche
Scheidung eIMAS das Eheband nicht zerstoren un! die versuchte Eheschließung
eines der beiden Partner mıit einem Dritten wird icht als gültige Ehe angesprochen!?,
Ganz anders die protestantischen Kirchen: Nach ihnen ist die 1mM Neuen Testament
unzweifelhaft enthaltene Forderung ach Unauflöslichkeit der Ehe etwas, Was An
der Welt der Sünde nicht VO:  3 allen Menschen gesetzlich gefordert werden kann“29,
Helmut Thielicke schreibt dazu: „Jesu Erinnerung den Charakter der Ehe als
Schöpfungsordnung darf nicht gesetzlich 1n dem Sinne verstanden werden, als wolle

das Recht dieses Aons aufheben un! seine GStelle die radikalen Gesetze der
Welt stellen. Vielmehr bedeutet sSe1in Appell einen Bußruf die untier der

Rechtsordnung dieses AT  ONSs Stehenden?1.“ Und och deutlicher bringt Wenzel Lohff
die protestantische Auffassung ZU Ausdruck, wenl sagt: ‚„„Die Ehe iGt keine sta-
tische Ordnung, sondern eın geschichtlicher Vorgang der Vergemeinschaftung. Das
innere Recht, das 1n der Ehe entsteht, ist e1n Recht der freien Annahme un! Aner-
kennung. Und diese Freiheit schliefßt ein, dafß solches Recht gebrochen werden, daß
der Stand der Ehe verlassen werden annn Deshalb ist die Annahme eines eI-

störbaren Bandes abzulehnen, weil s1e das eigentümliche Wesen des Rechts der Ehe
verfehlt. Gott will, daß die Ehe nicht zerstort wird, und auf Unzerstörbarkeit hin
wird s1e geschlossen. ber diese Unzerstörbarkeit gibt es5 nicht sich, abgesehen VO:

Hamwpe, d. a.
Kinder, d.,

19 Hinsichtlich der rage der kirchenrechtlichen Einstufung dieser Ehen, vgl Primetshofer,
Die Stellung der Zivilehe 1m kanonischen Eherecht in Im Dienste des Rechtes 1n Kirche
und Staat (Festschri für Franz Arnold, Wien1 302—313

20 Kinder,
Thielicke, Theologische Ethik, (Tübingen1 696
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Gehorsam des Menschen?? “ Angesichts dieser Sachlage annn mMan LLUTI eOrg, May
rechtgeben, wWEell elr nach eingehender Analyse der protestantischen Auffassung VO  .

der Unauflöslichkeit dem Ergebnis kommt, INa  > könne ebensogut SagcCll, die Ehe
ce1 nach protestantischer Auffassung auflöslich?3.
Man ann 1n diesem Zusammenhang die etwas provozierend klingende Formulierung
verwenden, den Protestanten angesichts ihrer Eheauffassung gal nicht möglich
sel, der Unauflöslichkeit festzuhalten, selbst wWenll 61e 1es5 wollten! Denn nach
protestantischer Überzeugung steht die Ehe, ihr Zustandekommen un ihre Irennung
1172 ausschließlichen Zuständigkeitsbereich des Staates. Wir TauUchen Sal nicht das
(zugegebenermaßen auf katholischer Seite oft mißverstandene) Wort Luthers VO:  ” der
Ehe als einem ‚weltlich Ding  44 bemühen, beweisen, da{flß ein protestanti-
sches Eherecht, das unabhängig Von staatlicher Normsetzung ber 7Zustandekommen
un! Zerfall der Ehe urteilte, Sar icht geben annn Treffend drückt Hans Gert Hesse
diesen Sachverhalt mıit den Worten aus: „Die protestantische Kirche hat eın Recht,
eine Scheidung auszusprechen oder verweigern. Ein „Recht der Scheidung“ aus-

zuüben annn diesem Schluß zwıingt die Logik LLUTLT der Institution obliegen,
die auch die Eheschließung beurkundet, also dem Staat Daß damit zugleich auch
die F+rage nach einem evangelischen Eheschließungsrecht verneıint ist, versteht sich :
Die Ehe wird weder durch die Kirche noch 1n der Kirche geschlossen“*.““ Insofern ist

Ur konsequent, wenn die evangelischen Kirchen in Deutschland sich 1n der Ent-
scheidung VO: Maärz 1954 £ür die Beibehaltung der Zwangszivilehe ausgesprochen
haben®®.
Die protestantischen Kirchen mussen angesichts ihrer Eheauffassung auch die staat-
lich gültig geschlossenen Zweitehen Geschiedener 1m kirchlichen Bereich als gültige
Ehen ZUTr Kenntnis nehmen, ıne andere Möglichkeit gibt für 61e ar nicht2® AES
annn keine ede davon LA  sein“‘, schreibt Roelof Kaptein, J y' die (protestantische)
Kirche eine rechtmäßig ausgesprochene Ehescheidung nicht anerkennte. Ebensowenig
ist möglich, die Anerkennung der Ehescheidung VO:  - ihrer Gutheißung durch die
Kirche abhängig machen?.““ Lediglich Zusammenhang mıt der Gewährung oder
Versagung der kirchlichen „ Trauung, die dem Gesagten zufolge jedoch keinen
Einfluß auf das gültige Zustandekommen der Ehe nat, sondern 1 Gegenteil eine be-
reıits zültig schlossene Ehe voraussetzt, hätten die protestantischen Kirchen die
Möglichkeit einer eindeutigen Aussage ber die Schriftwidrigkeit derartiger Ehen
Nun enthalten die nNeUeTeEeIl protestantischen Kirchenordnungen ın der Tat beinahe
ausnahmslos den Grundsatz, daß den Geschiedenen die kirchliche Irauung 1n der
Regel cei28. Allein, auch diese Aussage darf nicht mıiıt den Mitteln einer

o Lohff, Die Ehe nach evangelischer Auffassung, 1n : Ehe und Ehescheidung (Hamburg

May, Die Stellung des deutschen Protestantismus Ehescheidung, Wiederverheira-
tung und kirchlicher Trauung Geschiedener (Paderborn

Hesse, Evangelisches Ehescheidungsrecht 1n Deutschland. Schriften ZUr echtslehre
und Politik, Bd onn7168
May, Stellung,

26 Sprengler, Zum Problem der Trauung Geschiedener, 1n : Ztschr. für Vang. Kirchenrecht
(1953/54), 287 schreibt über die Lage, iın der sich die evangelischen Kirchen nach

Einführung der obligatorischen Zivilehe befanden „Nun hatte man in jedem Fall mıit
schon verheirateten Personen tun. Die Kirche War der Eheschließung icht mehr be-
teiligt, andererseits waren die Brautleute icht mehr genötigt, die Kirche bei ihrer Heirat
in Anspruch nehmen.“

d.Kaptein,
VO)]  3 vielen sel die „Ordnung des kirchlichen Lebens der evangelischenAls eın Beispie

Kirche der Union“” VO: Mai 1955 angeführt (Amtsblatt der evangelischen Kirche in
Die Ehe ist nach Gottes WillenDeutschland VO: Juni Im Art. heißt

Ordnung. Kommtunauflöslich. Jede Zertrennung oder cheidung der Ehe verletzt ott
über die Schuld einestrotzdem ZUr Scheidung, ist icht Aufgabe der Gemeinde,
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VO' kathoiischen Kirchenrecht kommenden Logil£ analysiert werden. Die Wieder-
trauungsbestimmungen der evangelischen Kirchenordnungen sind nach protestantı-
schem Gelbstverständnis nicht als Rechtsnormen aufzufassen, sondern ihr Wesen be-
steht darin, Richtlinien und allgemeine Weisungen für den Pfarrer darzustellen, die
ihm die „geistliche Entscheidung“, ob er die Zweitehe eines Geschiedenen trauen
solle oder nicht, lediglich erleichtern, aber nicht abnehmen können?? „Bei der rage,
ob 1Nne Irauung Geschiedener VOTSCIHLONMMUNCIL werden solle oder nicht, ECIMNMAS eine
kirchliche Ordnung, die eine Irauung 1m Ausnahmefall vorsieht, dem Pfarrer nicht
für den Regelfall das Urteil aufzudrängen: Die Trauung wird versagt Wenn eın
Geschiedener den ernsthaften Wunsch ach kirchlicher Irauung äußert, collte der
Pfarrer allein prüfen, ob durch die Irauung die Würde der Ehe und das Ansehen
der kirchlichen Trauung verletzt und ın der Gemeinde Ärgernis gegeben wird. Wenn
das nicht der Fall ist, annn der Pfarrer icht anders, als dem Begehren der Beteiligten
entsprechen. Der Wunsch, die Irauung Geschiedener jedenfalls Ausnahme
se1in, ält sich hierbei icht berücksichtigen®®9,““
Diesen Äußerungen protestantischer Autoren entspricht auch die Praxis der einzelnen
evangelischen Kirchen. iıne Überprüfung des Verhältnisses VO  - Trauversagung
Traugewährung äßt erkennen, da{fß die in den evangelischen Lebensordnungen aufge-
tellte ege der Irauversagung bei Geschiedenen >° völlig 1n ihr Gegenteil verkehrt
wird, daß 11an der Feststellung icht vorbeikommt, daß die Wiedertrauungsbe-
stimmungen der Lebensordnungen gänzlich mißachtet werden?81.“ Wenn U:  3 Pastor
Hampe Von „seltenen außersten Grenzfällen notvoller Verworrenheit“ spricht, 1n
denen das „faktische Geschiedensein“ TT Kenntnisg und ‚da un dort“
Wiederverheiratung unter Gottes egen gestellt werde??, ist dem einfach die
nüchterne, trockene Sprache der GSGtatistik entgegenzuhalten: In den evangelischen
Landeskirchen Deutschlands werden VO'  g hundert geschiedenen Ehewerbern LLUr etwa
sieben VO.:  » der kirchlichen TIrauung ausgeschlossen, allen anderen wird 61e gewährt®.
Angesichts dieser Tatsachen scheint e5 nicht mehr verwunderlich, daß die römische
Instruktion grundsätzlich kodikarischen Recht festgehalten hat, demzufolge die
gemischten Ehen weiterhin ihrer Gültigkeit VOT dem katholischen Priester einge-
gangen werden müssen*®*?.
Gelbstverständlich ist dies nicht der einzige Grund, der für die Beibehaltung der
Formpflicht ausschlaggebend war®. Ja INan könnte vielleicht Sagel, daß TOTLZ diver-
gierender Ansichten ber die Unauflöslichkeit eine Verständigung hinsichtlich der

der beider Ehegatten richten Die TIrauung kann Geschiedenen ın der Regel icht
gewährt werden. Es kann ber geschehen, daß der Pfarrer auf die Gnade Gottes hin
en darf, diese Regel handeln un die Trauung eines Geschiedenen halten.“
Hesse, d. d.. 169

Horstmann, Ehe und Ehescheidung 1n evangelischer Sicht, 1n: Ztschr. gesamte
Familienrecht, (1964), 614 3l Hesse, 175
Deutsche Tagespost Nr. (17Z Mai

3 May, Stellung 103 Genaue Angaben bezüglich der einzelnen Landeskirchen bringt Hesse,
175 Für das Jahr 19533 betrug der Prozentsatz der Irauverweigerungen bei geschiedenen
Ehewerbern 1n der Pfalz ur 197 Prozent, in Anhalt 1L:61 Prozent, 1n Bremen 1,49
Prozent un: ın Lübeck Sar ull Prozent.
Punkt 111 der Instruktion.
Ein sehr wesentlicher Grund für die Beibehaltung der Formpflicht besteht wohl auch
darin, daß INa  > bei Einführung der absoluten Formfreiheit angesichts der vielen, leicht-
fertig geschlossenen Ehen VO  5 heute keinerlei Kontrolle mehr hätte, ob der rechte Ehewille
vorhanden Wa  H3 Solange die Mischehen wenigstens grundsätzlich noch die Formpflichtgebunden sind, kann 1m. seelsorgerlichen Gespräch diesen Schwierigkeiten doch einiger-maßen gesteuert werden. Ladislaus ÖOrsy führt einen treffenden erglei d wenn
sagt, daß VorT dem Tridentinum das Problem der klandestinen Ehen estand Wenngleich
c5 keinem Zweifel unterlag, daß der irgendwie geäußerte Ehekonsens ıne gültige Ehe 1m
Gefolge hatte, estand die mitunter überhaupt nicht klärende Frage darin, ob eın solcher
Konsensaustausch erfolgt War der nicht. Heute musse ‚War jedermann seine Ehe öffent-
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Aufhebung der Formgebundenheit der Mischehen zwischen Katholiken und Protestan-
ten denkbar ware. Ist doch auch iın dem Dekret über die Ostkirchen bezüglich der
Mischehen zwischen Katholiken und nichtunierten Orientalen bestimmt worden,
daß diese Ehen gültig auch VOT dem Priester einer nichtunierten orientalischen Kirche
eingegangen werden können®®, Und dies, obwohl (wie ja hinlänglich bekannt ist) die
Orientalen 1mM Gegensatz Z lateinischen Kirche Ehescheidung und Wiederverheiratung
1 Falle des Ehebruchs zulassen“. Der eigentliche Grund für die Beibehaltung der
Formpflicht gegenüber den Protestanten scheint darin liegen, da diese überhaupt
grundsätzlich die Berechtigung einer kirchlichen Ingerenz hinsichtlich des gültigen
und erlaubten Zustandekommens einer Ehe 1in Abrede stellen. Diese, aus der Leug-
nung des Sakramentscharakters der Ehe entspringende Haltung 1st der katholischen

diametral entgegengesetzt®®, dafß der ökumenische Dialog ohl solange VOLr unüber-
steigbaren Hindernissen steht, als die Protestanten sich hierin icht weni1igstens die
Grundlagen der katholischen Auffassung eigen gemacht haben
Das NEeUe echt der Instruktion ist bei grundsätzlicher Beibehaltung des CAaIl. 1094
doch flexibler gestaltet als dasjenige des C dem 111all ja immer wieder vorgeworfen
hatte, werde mıit seiner vergröbernden und verallgemeinernden Sicht der kompli-
zierten Wirklichkeit icht 1n ausreichendem Maße gerecht””. Die Instruktion bestimmt,

bei Schwierigkeiten, die 17 Zusammenhang mıit der Beobachtung der Formpflicht
auftauchen sollten, der Ortsordinarius den Fall mıit allen Begleitumständen dem heili-
gen Stuhl unterbreiten solle Hier ist offenbar eine Dispens von der Formpflicht VOT-

gvesehen, für den Fall, die Einhaltung des Call,. 1094 auf unverhältnismäßig große
Schwierigkeiten stoßen sollte., Im Konzilsvotum ber das FEhesakrament War für
diesen Fall die Dispensvollmacht bereits für den Ortsordinarius geplant. Es steht

erwar daß diese Vollmacht ber UrzZ oder lang der Öörtlichen Hierarchie über-
lassen wird. Das Recht der Instruktion ist Ja Sa experimentum“”“ eingeführt Uun!
IcT offenkundig, Rom zunächst einige Erfahrungen csammeln will, bevor RC den
Bischöfen ausgedehntere Fakultäten überläßt40.
In bezug auf das Trauungszeremoniell bei gemischten Ehen sind die Beschränkungen
der Canl 714102 und 1109 3, denen zufolge bisher bei Mischehen alle heiligen

ich schließen, das Problem bestehe aber darin, eruleren, ob der rechte Ehewille VOI-

handen War oder icht Bei völliger Freigabe der gemischten hen würde die Problematik
des Tridentinischen Eherechts 1n geänderter Form wieder aufleben. Orsy, The Complex
uestion of Mixed MarrılaSCS eprin from The Heytrop ournal for October1
Dekret über die katholischen Ostkirchen, Nr. Im Nahen (asiatischen und afrikani-
schen) Osten hatte sich nach der Einführung der Formpflicht für die Ehen zwischen katho-
lischen un nichtunierten Orientalen 1m re 1949 (Motu propri0 „Crebrae allatae“ VO:

Februar 1949, AAS XLI [1949], 89—117) iıne eigentümliche Umgehung der Form-
pflicht eingebürgert. Die Praxis WAäTrT, einfach der Mannn bestimmte, 1n welcher der
beiden Kirchen die Irauung erfolgen sollte. War orthodox, geschah die Irauung Vor

dem orthodoxen Geistlichen. Der katholische eil zing nachher seinem Bischof und ieß
die Ehe 1n der Wurzel heilen. Vgl Wulf, Die Mischehe, 1n : Stimmen der eit 174

(1964), 16, Anm
Zhishmann, Das ; FEherecht der orientalischen Kirche (Wien/ 797 bringt iıne Dar-

tellung der orientalischen Lehre 1n geschichtlicher Entwick Es ist ja hinlänglich
bekannt, daß das Iridentinum in den Canomnles über das Ehesakrament einer direkten

ktrin ausgewichen ist, und ZWAarTr ausschließlich dem weckVerurteilung dieser Do
wıe Denzinger ausdrückte. Vgl Denzinger Schön-” Graec1ı offendantur”,

metzer, Enchiridion Symbolorum (ed. 2/1963) AT 1807, Anm
Concil. Tridentinum, Denzinger, 1804

Häring, Mariage mixte et Concile, 1n : Nouvelle Kevue Theologique (1962), 705
einischen MerkurAuf diese Zusammenhänge weist besonders ard Döpfner 1m

VO: Mai 1966 hin. Angesichts der Tatsache, führt der Kardinal aus, daß das Votum
über das Ehesakrament ber 400 Gegenstimmen hatte (genaues Abstimmungsergebnis
2042 r 427 contra, vgl Orientierung [1964] 247) könne 11a  j verstehen, wenn

der heilige sehr behutsam vorgehen und die zunächst einheitljdt-zentral regeln
e,

327



Riten, darunter insbesondere Brautmesse und Brautsegen verboten waren**, durch
die Instruktion aufgehoben*?. icht gestattet wurde hingegen die Vornahme 508
ökumenischer Irauungen, Irauungen in Gegenwart eines katholischen und
eINes nichtkatholischen Geistlichen, die miteinander jeweils ihren Kitus vollziehen%.
Zu diesem Punkt der Instruktion Ge1  D eiINe kurze Bemerkung angebracht: Es za völlig
konsequent, wenn die Instruktion diese Art VO  3 simultanen Doppeltrauungen eıtens
des katholischen und evangelischen Geistlichen verbietet. Denn u=
kann 65 diese Art Doppeltrauung begrifflich Sar icht geben. Wie schon ausgeführt
wurde, 111 die katholische Trauung die Ehe erst schaffen, während die protestantische
1ne bereits gültig geschlossene Ehe voraussetzt Somit ständen also 1m Falle einer
simultanen Doppeltrauung der katholische un evangelische Pfarrer hinsichtlich des
Zwecks ihrer Anwesenheit 1n einem fundamentalen Gegensatz.
Die Instruktion gestattet dem nichtkatholischen Geistlichen, dafß nach der religiösen
Feier, die in der katholischen Kirche stattgefunden Hat; einıge Worte des Glückwun-
sches und der Ermahnung spricht und gewIlsse Gebete gemeinsam mit den icht-
katholiken verrichtet werden44 Wenn INan bedenkt, daß sich das Wesen der prote-
stantischen „Irauung“ ohnehin darin erschöpft, die bereits VOT dem Standesbeamten
gültig geschlossene Ehe unter den Segen Gottes stellen und wenln mMan bedenkt,
daß Predigt und Gebet selitens des protestantischen Pastors ausdrücklich erlaubt wWerl-
den, dann annn 1L1LaIl nicht verstehen, wW1eso bei dem 1er 1n Rede stehenden Punkt
der Instruktion VO':  } einer Brüskierung der evangelischen Kirchen gesprochen werden
konnte45. Audomar Scheuermann WI1es diesem Punkt der Instruktion darauf hin,
daß ler völlig offen gelassen wurde, der evangelische Geistliche seine lück-
wünsche ausspreche und sSe1ın Gebet verrichte46. ach dem Wortlaut der Instruktion
ware CS auch icht ausgeschlossen, daß dies in der protestantischen Kirche oder 1mM
Pfarrhaus vOTgeNOMMEN wird47 Wenn 1U  3 die evangelischen Kirchen dazu gebracht
werden könnten, sich In ihren Irauriten auf das beschränken, Was nach ihrer eigenen
Überzeugung deren Wesen ausmacht (Predigt und Gebet) un! das wegzulassen, Was
unwesentlich ist (vor allem die Erfragung des Ehekonsenses)%8, dann könnte angesichts

Auch bisher konnten die Bischöfe nach ihrem klugen Ermessen ein1ge der gewohnten
Riten bei gemischten Ehen gestatten, nicht ber Brautmesse un! Brautsegen. Nach einer
Entscheidung der Kodexkommission nicht ILLUT die eigentliche Brautmesse verboten,
sondern auch iıne Privatmesse, wenn diese nach den Umständen als Ergänzung der
Trauungszeremonien betrachtet werden kann. Mayer, Neueste Kirchenrechtssammlung(Freiburg/Br. 1953 b 322
Punkt der Instruktion. Die auf der Konferenz der deutschen Bischöfe VO Maäaärz
1966 beschlossenen Weisungen über die Anwendung der Instruktion bestimmt, daß bei
gemischten Ehen Brautmesse und Brautsegen rlaubt sel, doch So. nicht auf TIrauung
1n der heiligen Messe gedrängt werden. Amtsblatt für das Erzbistum München un Frei-
SINS Nr. (26. Mai7 239 Punkt der Instruktion.
Punkt V, zweiıiter Absatz. Hiefür ist jedoch die Zustimmung des Bischofs erfordert,
un außerdem soll mit der notwendigen Vorsicht VOo:  ‚e werden, die Gefahr
eines Autfsehens vermeiden.
Vgl Feuerreiter, April 1966, GSelbst der evangelische MischehenspezialistLell bewertet den hier 1n ede stehenden Punkt der Instruktion durchaus positiv, wenn

schreibt: für den evangelischen Pfarrer ist die Erlaubnis ZU: Glückwunsch die
Erlaubnis ZUTr Predigt; un für den evangelischen Ehepartner sind Predigt und Gebet die
wesentlichen Dinge 1mM Gottesdienst. Feuerreiter, an d.

Scheuermann in einem Interview, Feuerreiter, d. a.
Vgl dazu allerdings die Weisung über die Anwendung der Mischehenbestimmungen 1n
den deutschen Diözesen (Beschluß der deutschen Bischofskonferenz VO: Marz
Punkt 5 „Der nichtkatholische Geistliche kann nach der Trauung, 1m Falle einer Braut-

nach Beendigung der heiligen Messe das Brautpaar ın der Kirche eın Wort des
Glückwunsches und der Mahnung richten.“ (Hervorhebung VO Verfasser.)Zur Problematik der protestantischen Trauformulare nach Einführung der obligatorischenZivilehe vgl ordahn, Zur Entwicklung der evangelischen Trauliturgie, -  x Weltliche und
kirchliche Eheschließung. Beiträge ZUr Frage des Eheschließungsrechtes, herausgegeben VO:  »3

Domboaois un Schumann (Gladbeck
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der Tatsache, daß die Instruktion Predigt und Gebet des evangelischen Pastors —

Jäßt, doch gerade hier eine eue Möglichkeit der Verständigung liegen. Es hat indes
den Anschein, als ob gerade dieser Punkt der Instruktion 1n voreiliger Beurteilung
mißverstanden worden ware.
Daß die Instruktion die 1 bisherigen echt des Call. 23719 F vorgesehene
Exkommunikation für den Eheabschluß VOT dem nichtkatholischen Geistlichen aufge-
hoben hat und ZWAaTt mit rückwirkender Kraft, wurde bereits erwähnt. Es ce1 1er
lediglich der Vollständigkeit halber nochmals darauf verwiesen, da{flß damit die nicht
VOT dem katholischen Geistlichen geschlossene Mischehe nicht vergültigt wird. Außer-
dem bleiben die in Call. 2319 noch vorgesehenen Exkommunikationen weiterhin
bestehen.

Il Die e 009  religiöse Kindererziehung
Das zweiıte „heiße Eisen“ interkonfessionellen Gespräch ber die Mischehen stellt
die Frage der religiösen Erziehung der Kinder dar Die Instruktion VO März 1966
halt auch 1er grundsätzlich Recht des CI fest und bestimmt, daß dem katholi-
schen Eheteil die Verpflichtung einzuschärfen ist, für katholische Taufe und Erzie-
hung aller Kinder VOTZUSOTSECNHN. Die Erfüllung dieser Verpflichtung ist durch eın aus-
drückliches Versprechen, die 508 Kautelen bekräftigen. Gegenüber dem £rüheren
Recht des CC bedeutsam ist die Änderung, die die Instruktion hinsichtlich der Lei-
stung der Kautelen cselitens des nichtkatholischen Teils verfügt. Es heißt nämlich, daß
diesem die schwere Verpflichtung des katholischen Gatten bekannt machen sel, seinen
Glauben schützen, bewahren und bekennen und die etwalige Nachkommen-
schaft 1n ihm taufen und erziehen lassen. ADa diese Verpflichtung sichern ist,
soll der nichtkatholische Brautteil eingeladen werden, offen und ehrlich versprechen,
dies keinesfalls behindern. Wenn der nichtkatholische Teil glaubt, dieses Ver-
sprechen nicht ohne Verletzung sSe1InNnes eigenen (jewissens abgeben können, soll
der Ortsoberhirte den Fall miıt allen Einzelheiten dem Heiligen Stuhl unterbreiten4? .“
Diesem Teil der Instruktion wird vorgeworfen, daß 1 Widerspruch ZU Eltern-
recht stehe59 und neben den Konzilsaussagen ber den Okumenismus, die Religions-
freiheit und vielen Passagen des Kirchenschemas einfach icht bestehen könnes1,
Ehe WIT auf dieses Thema äher eingehen, el zunächst auf einen Punkt verwiesen,
der 1m ökumenischen Gespräch icht immer ausreichend bedacht wird. Wenn das
katholische Mischehenrecht hinsichtlich der religiösen Kindererziehung als intolerant
Uun:| unökumenisch bezeichnet wird, kann das bei einem unvoreingenommenen
Beobachter 1Ur Erstaunen und Befremden hervorrufen. Denn wer die evangelischen
Kirchenordnungen auch NUur oberflächlich kennt, dem fällt sofort auf, daß sich ort
hinsichtlich der evangelischen Erziehung der Kinder aus gemischten Ehen teilweise
beinahe wörtlich dieselben Bestimmungen finden wıe 1m kanonischen Recht. Wilhelm
Bühler ommt 1ın einer sehr objektiven und sachlichen Bestandaufnahme dem
Schluß ‚„Beinahe ausnahmslos haben die evangelischen Kirchen Zuchtmaßnahmen VOI-

gesehen für die bei gemischten Ehen auftretenden Pflichtverletzungen®?.“ Als konkrete
Zuchtmaßnahmen kennen die evangelischen Landeskirchen Deutschlands den Verlust

Punkt II der Instruktion trifft für jene Länder Vorsorge, 1n denen auf Grund der
bestehenden staatlichen Gesetze bzw. Sitten der Völker die katholische Kindererziehung
unmöglich ist. Hier kann der Ortsoberhirte die Eingehung einer gemischten Ehe erlauben,
wenn wenigstens der katholische eil bereit ist, entsprechend seinem Wissen und Können
alles tun, daß die erwartenden Kinder katholisch getauft und erzogen werden, und
wenn der gute Wille des nichtkatholischen Teils feststeht.
olfer, a. d.,

5l Hampe, a.
Bühler, Katholisch-evangelische Mischehen 1n der Bundesrepublik nach dem gelten-

den katholischen und evangelischen Kirchenrecht (Heidelberg
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des aktiven und passıven Wahlrechts, Entzug des kirchlichen Begräbnisses, Ja Oga:
Ausschluß aus der Gemeinde un! Versagen der Abendmahlsgemeinschaft®®. Man
müßte 1U meıinen, dafß, Was der einen Seite recht ist, auch der anderen billig eın
sollte. Der peinliche Eindruck, 1er offenbar mıiıt zweierlei Maßfß wird,
ann auch nicht durch den Hinweis verwischt werden, daß das Recht 1n der evangeli-
schen Kirche eine ‚„viel mehr seelsorgerliche Funktion habe und VO: Evangelium
fangen bleibe, das 1n der Kirche Leben schaffen, helfen und heilen wolle celbst dort,

Zucht geübt werden müsse““ >4 Dazu erlauben WITr uns die F+rage, ob denn die
POCNaC medicinales (Zensuren) des kanonischen Gtrafrechts einen anderen Zweck VeTl-

folgen? Es coll 1l1er nicht erortert werden, ob die konkreten Strafmaßnahmen des
derzeitigen kanonischen Rechts®> heute och ihren Sinn erfüllen; dafß jedoch hinter
jeder Kirchenstrafe eın seelsorglicher Imperativ steht, dürfte klar ein>®.
Bevor WIT U11S5 mi1t Finzelheiten des Rechts der Instruktion befassen, ce1  x UTZ
die Frage behandelt, inwieweiıit einem Protestanten zugemutet werden kann, sSe1ine
Kinder 1n einem anderen als seinem eigenen Bekenntnis erziehen. Die F+rage hängt
mıit dem Kirchenbegriff Uun! dem verpflichtenden Charakter eines Kirchenspruchs CNg
INMNEIL. Es ist U:  3 durchgängige- protestantische Überzeugung, daß die wahre
Kirche Christi 1ine überempirische, transzendente und eschatologische Wirklichkeit
ist, die mıit keiner empirischen Kirche gleichgesetzt werden ann. Keine der histori-
schen Kirchen darf nach evangelischer Auffassung einen Absolutsheitsanspruch als
einzige un allein wahre Stiftung Christi erheben. Die Frage, welcher dieser empIir1-
schen Kirchen INa  . angehört, hat keine unmittelbare, heilsentscheidende Bedeutung®?.
Schon angesichts dieses Kirchenbegriffs MU: 111A  - sich die Frage stellen, W1es0o die
protestantischen Landeskirchen LLUIL eigene, dem kanonischen Recht nachgebildete
Normen ber die Pflicht evangelischer Taufe un! Erziehung der Kinder aus g..
mischten FEhen aufstellen? Denn diese Normen (wie 61€e  e LLU.:  w einmal lauten) scheinen
doch die katholischen Lehre vorauszusetzen, daß eine konkrete empirische Kirche die
allein wahre Stiftung Christi sel. Wenn 1113  3 azu bedenkt, dafß nach evangelischer
Überzeugung keine, dem (Gewissen des einzelnen 1 Namen Gottes befehlende Kir-
chengewalt geben kann®8, ann 111a LUr der Feststellung kommen, daß die
protestantische Lehre VOI der Relativität aller sichtbaren Kirchen und das protestan-
tische Mischehenrecht 1n Widerspruch zueinander stehen®®?.
Nun darf F$reilich die Tatsache icht übersehen werden, dafß das subjektive Gewissen
des Protestanten 1 Einzelfall VOT einer unübersteigbaren Schranke stehen kann, WEe’

die Forderung nach katholischer Erziehung seiner Kinder erhoben wird. Wenn auch
eine solche Einstellung VO: protestantischen Kirchenbegriff her nicht gefordert V  wäre,

ist mit ihr doch unter Umständen rechnen. Daß aber niemand das Recht hat, das
Gewissen eines anderen vergewaltigen, liegt auf der Hand®®. Für diese Situation
xibt Z1U:  - die Instruktion Anweisung, solche Fälle ach Rom weiterzuleiten. Nachdem
das kanonische Recht vergangene Epochen Wege wußte, bei Nichtleistung der

Bühler, a ja C): Vgl dazu Bernhard Legrand, A  nstruction Matrimonii
Sacramentum SUT les marlages mixtes, Revue de Droit canonique, (1966),
Hampe, d. d.
Es sSe1 1n diesem Zusammenhang nochmals darauf verwiesen, daß 1Ur Call. 2319 I

KLG außer Kraft gesetzt wurde.
Vgl dazu Call. 2214 S
Über diese und damit zusammenhängende Fragen informiert eingehend May, Katho-
lische Kindererziehung 1n der Mischehe. Ein kirchenrechtliches Kompendium für die seel-
sorgliche Praxis (Trier1
May, Kindererziehung, May, Kindererziehung,
Auf diese bei Mischehen unter Umständen auftauchende Problematik, die VO  5 katholischer
Seite nicht immer genügend beachtet wurde un wird, weist Härıing, Das Gesetz Christi
(Freiburg/Br. $ 1961), 403 hin. Vgl denselben, Mariage mixte et Concile, 1n.: Nouvelle

Kevue theologique (1962), 705
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Kautelen eine wenigstens gültige Ehe ermöglichen, scheint der Sinn der 1n der
Instruktion vorgesehenen Überweisung den Heiligen Stuhl ähnliche Maßnahmen

ezwecken. Auch 1er steht ohl hoffen, Bälde der örtlichen Hierarchie
entsprechende Vollmachten gegeben werden®?!. Dies ann aber keinen grundsätzlichen
Verzicht der katholischen Kirche bedeuten, wen1gstens den katholischen Teil die
Forderung stellen, alles 1n seiner Macht Stehende tun, die katholische
Kindererziehung ermöglichen. uch das schon Öfter erwähnte Votum des Konzils
ber das Ehesakrament falßte als außerste Grenze des Zugeständnisses die Möglichkeit
1NSs Auge, dafß der protestantische Teil keine Kautelen ber die katholische Kinder-
erziehung eisten hätte, während jedoch der katholische Teil seine schwere
Gewissenspflicht erinnert werden musse, nach Kräften für die katholische Erziehung
orge tragen®, Der Wunsch, der heute mıtuntier die katholische Kirche eTran-
getragen WIT!  d, 61e möge 1mMm Interesse einer Erleichterung der Mischehenproblematik
überhaupt nicht mehr auf dem Versprechen der katholischen Kindererziehung be-
stehen, übersteigt einfachhin die Grenze dessen, Was die Kirche annn Hier stößt s1e

eın ihr selbst vorgegebenes und 661e bindendes Recht höherer Art, das 1US divinum,
VO.  > dem abzugehen nicht möglich ist63 Von daher beantwortet sich auch ein sicher-
lich sehr gut gemeınter, die Adresse beider Kirchen gerichteter Vorschlag, mOge
überhaupt jede Einmischung 1n die konfessionsverschiedenen Ehen vermieden und die
Kindererziehung dem religiös stärkeren Teil überlassen werden®4. Ein derartiger
Schritt ist £ür die katholische Kirche angesichts des Verständnisses, das 61e VO

göttlichen Recht hat, ohl unmöglich. Es ist durchaus richtig, wenn 1n diesem Zusam-
menhang VOIL einer ast gesprochen wurde, der die Kirche manchmal selber schwer
trägt®,
Diese Zeilen wurden keineswegs dem Zweck geschrieben, die alten Gegensätze
zwischen den Konfessionen wieder 1Ns Bewußltsein rutfen. Sie verfolgen auch icht
die Absicht, den da und ort feststellbaren „himmelblauen UOptimismus”“ dämpfen,
sondern es5 liegt ihnen lediglich die ehrliche Überzeugung zugrunde, dafß ine offene,
nüchterne Klärung der eigenen Position SOWI1eEe der des Gesprächspartners 1ne der
wegsentlichen Voraussetzungen für ine gedeihliche Entwicklung des Sökumenischen
Dialogs darstellt Im übrigen haben WIT uns nicht ZUT Aufgabe gestellt, allen Fragen
nachzugehen, die die NEeUe Instruktion aufwirft, sondern wWar uns der Hauptsache
ach 1LUFr die Z7wel Punkte Formpflicht und Kindererziehung tun, denen
un:  4r} einige sachdienliche Bemerkungen angebracht erschienen. Es dürfte indes keines
langen Beweises bedürfen, daß keiner Macht der Welt je gelingen wird, die Misch-
ehenproblematik, innerhalb der das Mischehenrecht ja 1Ur einen schmalen Sektor
einnıimmt, gänzlich beseitigen. i1ne Lösung dieser Frage wird erst annn geben,
wenn keine konfessionsverschiedenen Ehen mehr gibt, dann nämlich, wenn die
Spaltung der Christenheit aufgehört haben wird.

61 Dies hatte ja das Konzilsvotum schon vorgesehen.
Häring, Mariage mixte, 705 z° la partie catholique peut UCUuNe circonstance

consentir positivement - l’education non-catholique des enfants; seraıt la acte
formel de collaboration unl  (4’) optiıon diametralement opposee au  » requetes d’un
conscience croyante parfaitement formee.““

Dordett, Mischeherecht, NU:  z ine „HMärte I?‚ in: Die Furche, Oktober 1961,
S ZUT Nieden,

Es se1 hier ine bemerkenswerte Äußerung des anglikanischen Erzbischofs Dr. Ramsey
über das neuUue Mischehenrecht angeführt: „Die Ehe und die mit ihr zusammenhängenden
Probleme können nicht einfach als praktische Fragen gesehen werden, losgelöst VO  3 der
Theologie, in der s1ie begründet sind Ferner möchte ich bemerken, uch die Katho-
liken eın Gewissen haben; die anzen Schwierigkeiten kommen ja gerade VO: Zusammen-
sto{fß der Gewissen. Man darf nicht glauben, LLUTLT auf der einen Seite habe mit dem
Gewissen tun un auf der anderen bloß mit iner mechanischen Gesetzesanwendung.“

Hebblethwaite, Rom und Canterbury. Nach dem Besuch VO  - Dr. Ramsey, in.® C);  rIen-
tierung (1966), 110
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